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Merkblatt 
 

Werdende Mütter in Tierarztpraxen und Tierkliniken 
 

  

Dieses Merkblatt soll Arbeitgebern und Arbeitnehmerinnen sowie den 
Personalvertretungen helfen, spezifische Gefährdungen werdender oder stillender 
Mütter in Tierarztpraxen und Tierkliniken zutreffend zu beurteilen und die 
erforderlichen Schutzmaßnahmen sowie Beschäftigungsverbote bzw. –be-
schränkungen ausreichend zu beachten. 

PFLICHTEN DES ARBEITGEBERS 
Das Arbeitsschutzgesetz i. V. mit § 15 a der Verordnung über Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen 
(Biostoffverordnung - BioStoffV) verpflichtet den Arbeitgeber, Beschäftigte 
(unabhängig von ihrem Geschlecht) vor Aufnahme von Tätigkeiten mit biologischen 
Arbeitsstoffen nach Anhang IV der Biostoffverordnung arbeitsmedizinisch 
untersuchen und beraten zu lassen. Hierzu zählen  auch Tätigkeiten in Tierarztpraxen 
und Tierkliniken. Beschäftigten, die biologischen Arbeitsstoffen ausgesetzt sein 
können, hat der Arbeitgeber eine Impfung anzubieten, wenn ein wirksamer in 
Deutschland zugelassener und empfohlener Impfstoff zur Verfügung steht. Die 
Kosten trägt der Arbeitgeber. Üben Beschäftigte in Tierarztpraxen und Tierkliniken 
Tätigkeiten aus, bei denen eine Infektionsgefährdung durch Erreger auftreten kann, 
die eine mehr oder weniger schwere Krankheit beim Menschen hervorrufen können, 
ist eine Zuordnung zu den Schutzstufen 2 bis 4 nach den Technischen Regeln für 
Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) analog der TRBA 250 vorzunehmen. 
 
Bei der Beschäftigung werdender oder stillender Mütter hat der Arbeitgeber darüber 
hinaus – unabhängig vom Umfang der Beschäftigung - das Gesetz zum Schutz der 
erwerbstätigen Mutter (Mutterschutzgesetz - MuSchG -) und die Verordnung zum 
Schutze der Mütter am Arbeitsplatz zu beachten.  
 
Danach hat der Arbeitgeber insbesondere 
 
● nach Mitteilung der werdenden Mutter über ihre Schwangerschaft unverzüglich die 

zuständige Aufsichtsbehörde (seit 01. 01. 2005 die Regierungspräsidien) zu 
benachrichtigen (Vordrucke hierzu können abgerufen werden unter 

 > www.rp.baden-wuerttemberg.de,  > Formulare,  > Mutterschutz) 
● die Arbeitsbedingungen der werdenden oder stillenden Mütter rechtzeitig hinsicht-

lich Art, Ausmaß und Dauer einer möglichen Gefährdung am jeweiligen 
Arbeitsplatz zu beurteilen,  
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● die werdende oder stillende Mutter sowie die übrigen bei ihm beschäftigten Arbeit-
nehmerinnen und ggf. den Betriebs- oder Personalrat über das Ergebnis der 
Beurteilung zu unterrichten und 

● arbeitsplatzbezogen die notwendigen Maßnahmen entsprechend § 3 der 
Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz zu treffen. Falls die werdende 
Mutter an einem Arbeitsplatz mit Gefährdungspotential weiterarbeitet, muss durch 
fachgerechte Arbeitsschutzmassnahmen, die auch von der Schwangeren 
eingehalten werden müssen, gewährleistet sein, dass eine Gefährdung 
ausgeschlossen ist. Falls das nicht möglich ist, muss der Arbeitsplatz 
entsprechend verändert, die Schwangere an einen anderen Arbeitsplatz umgesetzt 
oder von der Arbeit freigestellt werden. 

 
Die Gefährdungsbeurteilung gilt als rechtzeitig vorgenommen, wenn sie statt findet, 
bevor eine Gefährdung für die Schwangere oder das ungeborene Kind eintreten 
kann. 
 
Die Beurteilung ist für jede einzelne Tätigkeit vorzunehmen, bei der werdende oder 
stillende Mütter durch chemische Gefahrstoffe, biologische Arbeitsstoffe oder 
physikalische Schadfaktoren gefährdet werden können.  
Zweck der Beurteilung ist es, alle Gefahren für Sicherheit und Gesundheit sowie alle 
Auswirkungen auf Schwangerschaft oder Stillzeit der betroffenen Arbeitnehmerinnen 
abzuschätzen und die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen zu bestimmen. Es wird 
empfohlen, den Betriebsarzt/die Betriebsärztin und die Sicherheitsfachkraft bei der 
Beurteilung zu beteiligen.   
 
Die Vorschriften finden auch dann Anwendung, wenn die werdende Mutter nur ge-
ringfügig beschäftigt ist. 
 

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ SCHWANGERER 

HEBEN UND TRAGEN 
Nach § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 6 Abs. 3 MuSchG dürfen werdende und stillende 
Mütter nicht mit schweren körperlichen Arbeiten und insbesondere nicht mit Arbeiten 
beschäftigt werden, bei denen regelmäßig (d. h. mehr als zwei- bis dreimal pro 
Stunde) Lasten von mehr als 5 kg Gewicht oder gelegentlich (weniger als zweimal pro 
Stunde) Lasten von mehr als 10 kg Gewicht ohne mechanische Hilfsmittel von Hand 
unter ergonomisch günstiger Haltung gehoben, bewegt oder befördert werden. Sollen 
größere Lasten mit mechanischen Hilfsmitteln gehoben, bewegt oder befördert 
werden, so darf auch durch die Bedienung dieser Hilfsmittel die körperliche Belastung 
der werdenden Mutter nicht größer als die dargestellte Belastung sein. 

GEFAHRSTOFFE 
Nach §§ 4 Abs. 1 und 6 Abs. 3 MuSchG sowie § 5 der Verordnung zum Schutze der 
Mütter am Arbeitsplatz dürfen werdende und stillende Mütter nicht mit sehr giftigen, 
giftigen, gesundheitsschädlichen oder in sonstiger Weise den Menschen chronisch 
schädigenden Gefahrstoffen beschäftigt werden, wenn der Grenzwert erreicht oder 
überschritten wird. Die Einhaltung der Grenzwerte ist nachzuweisen. 
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Beim Umgang mit Gefahrstoffen, die nachweislich in die Haut eindringen, ist be-
sonders darauf zu achten, dass diese Frauen keinen Hautkontakt mit den Stoffen ha-
ben.  
 
Mit krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden Gefahrstoffen 
dürfen werdende Mütter keinesfalls beschäftigt werden. Stillende Mütter dürfen mit 
diesen Stoffen beschäftigt werden, wenn der Grenzwert nicht überschritten wird.  

BIOSTOFFE 
Mit biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 2 bis 4 dürfen werdende Mütter nicht 
arbeiten, soweit bekannt ist, dass diese Arbeitsstoffe oder durch sie im Krankheitsfall 
bedingte therapeutische Maßnahmen die Gesundheit der schwangeren Ar-
beitnehmerin und des ungeborenen Kindes gefährden (Verordnung zum Schutze der 
Mütter am Arbeitsplatz Anl. 1 Abs. A Nr. 2). Zu diesen biologischen Arbeitsstoffen 
zählen z. B. folgende Erreger: 
 
Erreger Vorkommen Übertragungsweg Erkrankung
Bakterien 
Borrelia 
burgdorferi 

Zecken parenteral Lyme-
Disease 

Brucella species Rinder, Schafe, Ziegen, 
Schweine, Nagetiere, 
Hunde 

dermal (Kontakt mit Blut 
und Körperflüssigkeiten mit  
Hautwunden), oral, 
aerogen  

Brucellose 

Campylobacter 
jejuni 

Rinder, Geflügel, 
Hunde  

oral Gastroenteri
-tis, Sepsis 

Campylobacter 
fetus 

Rinder, Schweine Kontakt Sepsis bei 
Abwehr-
schwäche 

Chlamydia 
psittaci 

Vögel aerogen Psittakose 

Clostridium 
tetani 

Stuhl vieler Haustiere, 
Schmutz 

parenteral Tetanus 

Coxiella burnetii Paarhufer( Schafe, 
Ziege, Rinder, 
Wildtiere) 

aerogen (Kot, Urin, 
Plazenta, Milch) 

Q-Fieber 

Ehrlichia 
species 

Zecken parenteral Ehrlichiose 

Escherichia Coli 
(EPEC, ETEC, 
EIEC, EHEC) 

Rinder Oral (Kot) Diarrhoeen, 
HUS, TTP 

Leptospira 
species 

Ratten, Rinder, Hunde, 
Schweine  

dermal (Urin), oral  Leptospirose

Salmonella 
species 

Haustiere, Nutztiere, 
Amphibien, Reptilien 

oral Salmonello-
se, Typhus 

Yersinia 
enterocolitica 

Säugetiere (besonders 
Schweine) 

Oral, Schmutz- und 
Schmierinfektion 

Yersiniose 
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Viren 
Aphthovirus Paarhufer Aerogen, Kontakt Maul- und 

Klauenseu-
che 

FSME-Virus Zecken in 
Endemiegebieten 

parenteral Frühsommer
meningoen-
cephalitis 

Rabies- Virus Wildtiere, freilaufende 
Haustiere 

parenteral Tollwut 

Rota-Virus Kälber, Schweine Oral (Kot) Gastroente-
ritis 

 
Pilze 
Aspergillus 
species (der 
Risikogruppe 2) 

Intensivtierhaltung aerogen Aspergillose, 
Aspergillom, 
Asthma 

 
Parasiten 
Ascaris suum Schwein Oral (Kot)  
Echinococcus 
multilocularis, 
cysticus 

Hunde, Katzen, Füchse Oral (Kot) Echinococ-
cose 

Sarcocystis 
species 

Rinder, Schweine Oral (Kot) Sarcocysto-
se 

Taenia species Rinder, Schweine Oral (Kot) Bandwurm 
Toxoplasma 
gondii 

Katzen, rohes Fleisch Oral (Kot und Fell) Toxoplasmo
se des 
Kindes oder 
der Mutter 

 
Nicht beschäftigt werden dürfen werdende oder stillende Mütter mit Stoffen, Zube-
reitungen oder Erzeugnissen, die erfahrungsgemäß Krankheitserreger übertragen 
können, wenn sie den Krankheitserregern ausgesetzt sind (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 der 
Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz). Krankheitserreger können - 
möglicherweise noch unerkannt - vorhanden sein in: 
 
- Blut und Blutprodukten, 
- Plasma und Serum, 
- Exsudaten (z. B. Eiter), 
- Speichel, Tränenflüssigkeiten, serösen Körperflüssigkeiten, 
- Urin und Stuhl. 
 
Bei bestimmungsgemäßem Umgang mit diesen Stoffen oder damit benetzten Instru-
menten, Geräten oder Oberflächen kann die werdende Mutter dann weiter beschäftigt 
werden, wenn ausreichende Schutzmaßnahmen getroffen wurden. Als ausreichende 
Schutzmaßnahme gelten z. B. die Arbeit mit geschlossenen Systemen, geeignete 
Schutzhandschuhe, Schutzbrillen usw.. 
 
Wird mit schneidenden oder stechenden Gegenständen umgegangen wie z. B. Skal-
pellen oder Injektionsnadeln, die mit Blut, Serum, Sekreten oder Exkreten kontami-
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niert sind, reichen Handschuhe als Schutzmaßnahme nicht aus, weil ein Verlet-
zungsrisiko weiterhin besteht. Unzulässig ist somit die Beschäftigung werdender oder 
stillender Mütter z. B. 
 
- mit der Blutabnahme, 
- mit Tätigkeiten im Labor, bei denen das Risiko des Kontaktes mit Blut besteht, 
- in der Sterilisation auf der unsauberen Seite,  
- bei Operationen, 
- mit dem Verabreichen von Injektionen.  
 
Den Arbeitnehmerinnen sind für die zulässigen Tätigkeiten zur Vermeidung von 
Kontaktinfektionen und oralen Infektionen geeignete persönliche Schutzausrüstungen 
(z. B. Einmal-Handschuhe) zur Verfügung zu stellen, die die grundlegenden 
Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Richtlinie für persönliche Schutz-
ausrüstungen (RL 98/686/EWG) erfüllen. Alle medizinischen Einmalhandschuhe 
müssen die Anforderungen der Europäischen Norm (DIN EN 455 , Teil 1-3, PSA-BV) 
u. a. mit der geforderten Dichtigkeit (Accepted quality level [AQL] < 1,5) erfüllen, um 
einen ausreichenden Infektionsschutz zu gewährleisten. Besteht die Gefahr, dass bei 
einer Tätigkeit möglicherweise mit Krankheitserregern belastete Körperflüssigkeit in 
die Augen gelangen kann, ist eine geeignete Schutzbrille zur Verfügung zu stellen.  
 
Bei aerogen übertragenen Infektionen wird das Tragen einer FFP3-SL-Maske zwar 
grundsätzlich als ausreichende Schutzmaßnahme gegen das Einatmen von Aero-
solen betrachtet, ist aber nur nach einer arbeitsmedizinischen Untersuchung durch 
einen ermächtigten Arzt zulässig und für Schwangere in der Regel nicht zumutbar, da 
hierbei ein erhöhter Atemwegswiderstand besteht. Deshalb sollte die Schwangere 
keinen Kontakt zu Tieren haben, von denen die Gefahr einer aerogenen Infektion 
ausgeht (z. B. mit Vögeln, Schafen, Ziegen oder mit atemwegsinfizierten Tieren, bei 
denen die Gefahr einer Übertragung auf den Menschen besteht). 
 
Die Schwangere sollte keinen Kontakt zu zeckenbefallenen Tieren haben. 

PROPHYLAXE VOR EINTRITT DER SCHWANGERSCHAFT 
Eine möglichst frühzeitige Prophylaxe vor Infektionskrankheiten ist der beste Schutz 
für die Mutter und das ungeborene Kind sowie unter Kosten- und 
Organisationsaspekten die günstigste Lösung für den Arbeitgeber. Bei erhöhter 
Infektionsgefährdung hat der Arbeitgeber nach § 15 Abs. 1, 4 Biostoffverordnung eine 
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung sowie Beratung und eine prophylaktische 
Impfung anzubieten. Kommt es bei einer Beschäftigten ohne ausreichende Immunität 
zu einer Schwangerschaft, so ist die Freistellung dieser Mitarbeiterin von allen 
risikobehafteten Tätigkeiten die einzig mögliche Alternative. Derartige nach dem 
Gesetz zwingende Beschäftigungsverbote verursachen dem Arbeitgeber neben 
organisatorischen Problemen vermeidbare Kosten. 
Im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung wird empfohlen, die 
Immunitätslage gegenüber besonders relevanten Krankheitserregern festzustellen. 
 
Bei nicht ausreichender Immunität empfiehlt sich - soweit dies unter Berücksichtigung 
anderer medizinischer Aspekte möglich ist - eine Impfung vor Eintritt einer 
Schwangerschaft. Von Impfungen während der Schwangerschaft sollte generell 
abgesehen werden. 
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In jedem Fall müssen Impfungen gegen FSME, bei Tollwutgefährdung auch gegen 
das Tollwutvirus angeboten werden. Eine Impfung gegen Tetanus wird zusätzlich 
empfohlen.  

UNFALLGEFAHR 
Werdende Mütter dürfen nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, bei denen sie einer 
erhöhten Unfallgefahr ausgesetzt sind. Eine erhöhte Unfallgefahr ist z. B. gegeben 
bei rektalen Untersuchungen von Großtieren, Geburtshilfe oder durch Bisse von 
Tieren. 

IONISIERENDE STRAHLUNG 
Wer eine Tätigkeit plant oder ausübt, bei der ionisierende Strahlung auftreten kann, 
ist verpflichtet, jede unnötige Strahlenexposition oder Kontamination von Mensch und 
Umwelt zu vermeiden. Verantwortlich für die Einhaltung der Schutzvorschriften ist 
derjenige, der genehmigungsbedürftig oder genehmigungsfrei mit sonstigen 
radioaktiven Stoffen umgehen lässt bzw. Anlagen zur Erzeugung ionisierender 
Strahlen (z. B. Beschleuniger, Röntgeneinrichtungen, Störstrahler) betreibt.  
Zu Sperrbereichen darf schwangeren Frauen (außer als Patientin) der Zutritt nicht 
gestattet werden. 
 
Gemäß § 4 Abs. 1 MuSchG i. V. mit § 37 Abs.1 Nr. 2. d der Strahlen-
schutzverordnung (StrlSchV) bzw. § 22 Abs.1 Nr. 2. d der Röntgenverordnung (RöV) 
darf werdenden Müttern (nur in Ausübung ihres Berufs oder zur Erreichung ihres 
Ausbildungszieles) der Zutritt zu Kontrollbereichen nur dann erlaubt werden, wenn 
der fachkundige Strahlenschutzverantwortliche oder der Strahlenschutzbeauftragte 
dies ausdrücklich gestattet und eine innere berufliche Strahlenexposition 
ausgeschlossen ist (§ 43 Abs. 2 StrlSchV). Auch dann ist der Umgang mit offenen 
radioaktiven Stoffen nur unter bestimmten kontrollierten Bedingungen (z. B. 
Überwachung der Raumluftaktivität) möglich. Durch geeignete 
Überwachungsmaßnahmen (z. B. Einsatz von Dosimetern, die eine Auswertung vor 
Ort zulassen bzw. bei denen die Dosis jederzeit direkt ablesbar ist1) ist 
sicherzustellen, dass der Dosisgrenzwert von 1 Millisievert aus äußerer und innerer 
Strahlenexposition für das ungeborene Kind vom Zeitpunkt der Mitteilung der 
Schwangerschaft bis zu deren Ende nicht überschritten (§ 55 Abs. 4 Satz 2 ff. 
StrlSchV; §31a Abs. 4 Satz 2 RöV) und dies dokumentiert wird. 
 
Nach den Änderungen in der Röntgenverordnung und der Strahlenschutzverordnung 
ist es möglich, dass Schwangere einen Kontrollbereich betreten. Durch diese 
Lockerung sollen die Berufschancen junger Ärztinnen verbessert und die 

                                                 
1 Eine Liste der Bauartzulassungen von Personendosimetern steht über die Internetseite der 

Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) http://www.ptb.de/de/org/6/_index.htm (Pfad: 
Abt.6\Fachbereiche, Fachlaboratorien und Projekte\Fachlabor 6.31\Bauartprüfung\Liste 23.3) zur 
Verfügung. Dabei ist zu beachten, dass die Personendosimeter eine Empfindlichkeit  
(Nenngebrauchsbereich) unterhalb von 55 keV haben.  
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Beschäftigungsmöglichkeiten schwangerer Ärztinnen in der Fachausbildung weniger 
beeinträchtigt werden. Zur Minimierung der Risiken wird das Betreten des Kontroll-
bereichs durch Schwangere an folgende Bedingungen geknüpft: 
 
• Der Strahlenschutzverantwortliche oder der Strahlenschutzbeauftragte muss dem 

Zutritt vorher ausdrücklich zugestimmt haben (§ 37 Abs. 1 Nr. 2d StrlSchV, § 22 
Abs. 1 Nr. 2d RöV). 

 
• Es müssen Gründe vorliegen, die die Anwesenheit der Schwangeren zur 

Durchführung oder Aufrechterhaltung der Betriebsvorgänge im Kontrollbereich 
erforderlich machen (§ 37 Abs. 1 Nr. 2a StrlSchV, § 22 Abs. 1 Nr. 2a RöV) oder 
der Aufenthalt muss zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich sein. 

 
• Es ist sicherzustellen, dass der Dosisgrenzwert für das ungeborene Kind von 

1 Millisievert vom Zeitpunkt der Mitteilung der Schwangerschaft bis zu deren Ende 
eingehalten wird (§ 55 Abs. 4 Satz 2 StrlSchV; § 31 a Abs. 4 Satz 2 RöV). Diese 
Feststellung hat der Strahlenschutzbeauftragte arbeitswöchentlich zu 
dokumentieren und das Ergebnis der Schwangeren und der Personal- bzw. 
Betriebsvertretung mitzuteilen. Der Aufsichtsbehörde ist das Ergebnis auf 
Verlangen vorzulegen. 

 
• Die Feststellung der Personendosis durch den Strahlenschutzbeauftragten erfolgt  

- unter Zugrundelegung der maximal auftretenden Ortsdosisleistung, die der 
technische Sachverständige gemessen und dokumentiert hat, um die 
Personendosis der Schwangeren im Kontrollbereich konservativ 
abzuschätzen oder 

- mit einem geeigneten Dosimeter. Diese zeigen die Personendosis in den 
hierfür relevanten Messbereichen mit der erforderlichen Auflösung an.  

 
Frauen sind im Rahmen der Unterweisungen nach § 38 Abs. 1 StrlSchV bzw. § 36 
Abs. 1 RöV vor Aufnahme der Tätigkeit darauf hinzuweisen, dass eine 
Schwangerschaft im Hinblick auf die Risiken einer Strahlenexposition für das 
ungeborene Kind so früh wie möglich mitzuteilen ist (§ 38 Abs. 3 StrlSchV; § 36 Abs. 
3 RöV).  
 
Für den Fall einer Kontamination der Mutter ist darauf hinzuweisen, dass der 
Säugling beim Stillen radioaktive Stoffe inkorporieren kann (§ 38 Abs. 
3 StrlSchV). 
 
Sobald eine Frau ihren Arbeitgeber darüber informiert hat, dass sie schwanger ist 
oder stillt, sind ihre Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass eine innere beruflich 
bedingte Strahlenexposition ausgeschlossen ist (§ 43 Abs. 2 StrlSchV). 
 
Bei gebärfähigen Frauen beträgt der Grenzwert für die über einen Monat kumulierte 
Dosis an der Gebärmutter 2 Millisievert (§ 55 Abs. 4 Satz 1 StrlSchV; § 31a Abs. 4 
Satz 1 RöV). 
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HÄUFIGES STRECKEN UND BEUGEN 
Mit Arbeiten, bei denen sie sich häufig erheblich strecken oder beugen müssen oder 
bei denen sie dauernd hocken oder sich gebückt halten müssen, dürfen werdende 
Mütter nicht beschäftigt werden (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 MuSchG). 

MEHRARBEIT / NACHTRUHE / SONN- UND FEIERTAGSARBEIT 
Werdende und stillende Mütter dürfen nicht mit Mehrarbeit über 8 ½ Stunden täglich, 
nicht in der Nacht zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr und nicht an Sonn- und 
Feiertagen beschäftigt werden (§ 8 Abs. 1 MuSchG). 

ARBEITSUNTERBRECHUNG 
Werdende Mütter, die im Stehen oder Gehen beschäftigt werden, müssen jederzeit 
die Möglichkeit haben, sich auf einer geeigneten Sitzgelegenheit kurzfristig auszuru-
hen. 

LIEGEMÖGLICHKEIT 
Zum Ausruhen während der Pausen und, wenn es erforderlich ist, auch während der 
Arbeitszeit, ist es den schwangeren Mitarbeiterinnen und stillenden Müttern zu 
ermöglichen, sich auf einer Liege in einem geeigneten Raum hinzulegen und 
auszuruhen (§ 6 Abs. 3 Arbeitsstättenverordnung). 

ARBEITSPLATZWECHSEL / FREISTELLUNG 
Ist die Umgestaltung der Arbeitsbedingungen oder ggf. der Arbeitszeiten unter Be-
rücksichtigung des Standes von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonsti-
ger gesicherter arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse nicht möglich oder wegen des 
nachweislich unverhältnismäßigen Aufwandes nicht zumutbar, so hat der Arbeitgeber 
die erforderlichen Maßnahmen für einen Arbeitsplatzwechsel zu treffen. Ist ein 
Arbeitsplatzwechsel nicht möglich oder nicht zumutbar, dürfen werdende oder 
stillende Mütter so lange nicht beschäftigt werden, wie dies zum Schutze ihrer Si-
cherheit und Gesundheit erforderlich ist. 
Auch der Wunsch der werdenden Mutter, die bisher ausgeübte Tätigkeit fortzusetzen, 
entbindet den Arbeitgeber nicht von der Pflicht zur Beachtung der Beschäfti-
gungsverbote. 
 
Nach § 11 Mutterschutzgesetz ist der schwangeren Arbeitnehmerin im Falle eines 
Beschäftigungsverbotes vom Arbeitgeber mindestens der Durchschnittsverdienst der 
letzten dreizehn Wochen oder der letzten drei Monate vor Beginn des Monats, in dem 
die Schwangerschaft eingetreten ist, weiter zu gewähren. 
 
Auf die Erstattungsbedingungen im Umlageverfahren der gesetzlichen Kranken-
kassen (U2-Verfahren) wird hingewiesen. Zur Erstattung ist in der Regel die 
Krankenkasse verpflichtet, bei der die Arbeitnehmerin versichert ist. 
 

Bei Fragen stehen Ihnen die zuständigen Mitarbeiter/innen des 
Regierungspräsidiums gerne zur Verfügung. 
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